
 

Sozialhilfeträger hat hauswirtschaftliche Ver-
sorgung zum vereinbarten Pflegesatz zu zahlen
Ein Sozialhilfeträger aus dem Südbadischen 
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Mindestlohn  
in der Häuslichen 
Pflege
SEIT JANUAR 2012 HAT SICH DER MINDESTLOHN FÜR DIE  
PFLEGEBRANCHE IM OSTEN UND IM WESTEN DEUTSCHLANDS 
UM JEWEILS 25 CENT ERHÖHT.  ERFAHREN SIE HIER, FÜR WEL-
CHE MITARBEITER MINDESTLOHN GEZAHLT WERDEN MUSS. 
UND MIT WELCHEN FOLGEN PFLEGEDIENSTE RECHNEN MÜS-
SEN, WENN SIE GEGEN DEN MINDESTLOHN VERSTOSSEN.

Betrieblicher Anwendungsbereich
Pflegedienste fallen nur dann in den betrieblichen Geltungsbereich, 
wenn bei ihnen in zeitlicher Hinsicht überwiegend Pflegeleistungen für 
Pflegebedürftige erbracht werden. Hierunter fallen Grund- und Behand-
lungspflege sowie die damit verbundenen hauswirtschaftlichen Dienst-
leistungen. Ausgenommen von dem betrieblichen Geltungsbereich sind 
unter anderem Intensivpflegedienste, welche überwiegend behand-
lungspflegerische Leistungen erbringen.

Persönlicher Anwendungsbereich
Sind die dargestellten Voraussetzungen erfüllt, muss weiter überprüft 
werden, ob und gegebenenfalls für welche Mitarbeiter der Mindestlohn 
in persönlicher Hinsicht gilt. Dies ist dann der Fall, wenn der Mitarbei-
ter überwiegend grundpflegerische Tätigkeiten nach § 14 Abs. 4 Nr. 1 
bis 3 SGB XI verrichtet. Auf die Qualifikation kommt es hierbei nicht an. 

S eit Anfang dieses Jahres beträgt der Mindestlohn für die Pflege-
branche in den alten Bundesländern 8,75 Euro brutto und in den 
neuen Bundesländern 7,75 brutto Euro pro Stunde. Eine Missach-

tung der gesetzlichen Vorgaben kann für ambulante Dienste zu existenz-
gefährdenden straf- und ordnungsrechtlichen Konsequenzen führen.

WANN MUSS DER MINDESTLOHN GEZAHLT WERDEN?
Die Verpflichtung den Mindestlohn zu zahlen, ist grundsätzlich an zwei 
Voraussetzungen geknüpft. Zunächst muss der ambulante Dienst unter 
den betrieblichen Geltungsbereich der Pflegearbeitsbedingungsverord-
nung fallen. Darüber hinaus muss bezüglich jedes einzelnen Mitarbeiters 
überprüft werden, ob auch der persönliche Geltungsbereich eröffnet ist. 

Von Alexander Wischnewski

selbstbestimmte WG ein besonderes Engagement 
der Angehörigen und/oder Betreuer voraus. Diese 
müssten rund um die Uhr verfügbar sein. Voraus-
setzung für eine selbstbestimmte WG, die nicht 
unter das NHeimG fällt, wäre, dass die Angehöri-
gen dann in der WG lebten.

> Verwaltungsgericht Oldenburg , Urteil vom 

21.5.2012,  AZ: 12 A 1136/11

hatte einem Empfänger von Sozialhilfeleis-
tungen, dessen Pflegesachleistungen der Pfle-
gekasse nach Pflegestufe I für die benötigten 
ambulanten Pflegeleistungen nicht zureichend 
waren, die Leistungen gekürzt, die der ambu-
lante Pflegedienst für die hauswirtschaftliche 
Versorgung in Rechnung gestellt hatte. Im Sin-
ne des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit könne für die einfachen haus-
wirtschaftlichen Verrichtungen die Nachbar-
schaftshilfe beauftragt werden, mit der man 
günstigere Konditionen ausgehandelt habe, so 
der Sozialhilfeträger. Der Pflegedienst sei dies-
bezüglich überteuert.

Nachdem das Landessozialgericht Baden-Würt-
temberg dem Sozialhilfeträger noch beigepflich-
tet hatte, erteilte das Bundessozialgericht diesem 
Vorgehen eine Absage: Der Kläger habe nach § 19 
Abs. 3 iVm § 65 Abs. 1 S. 2 SGB XII einen Anspruch 
auf Übernahme der Kosten für eine besondere 
Pflegekraft, da die Pflege nicht durch Naheste-
hende übernommen werden konnte. Deshalb sei 
zwingend ein Pflegedienst einzuschalten. Das 
vom Sozialhilfeträger vorgenommene Herausfil-
tern der einfachen hauswirtschaftlichen Tätigkei-
ten sei unzulässig und stünde im Widerspruch zur 
Gesetzessystematik, § 75 Abs. 5 S. 1 SGB XII. Der 
Sozialhilfeträger sei grundsätzlich verpflichtet, 
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schaftspflegediensten in Anspruch zu nehmen.

> Bundessozialgericht, Urteil vom 22.3.2012, 

AZ: B 8 SO 1/11 R

Wichtig ist, dass der Mindestlohn auch für geringfügig Beschäftigte und 
für Praktikanten gilt, sofern das Praktikum nicht in einem untrennbaren 
Zusammenhang mit einem beruflichen oder schulischen Lehrgang steht. 

WELCHE PRAKTISCHEN AUSWIRKUNGEN HAT DER MINDESTLOHN?
Vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter müssen bei einer regelmäßigen Arbeits-
zeit von 40 Stunden pro Woche eine Grundvergütung in Höhe von min-
destens 1 516,66 Euro brutto erhalten. 

Was gehört zum Mindestlohn?
Nach der Auffassung der für die Überwachung des Mindestlohns zustän-
digen Zollbehörden müssen jegliche Formen von leistungsbezogenen 
Entgeltbestandteilen bei der Frage, ob der Mindestlohn eingehalten 
wurde, unberücksichtigt bleiben. Entsprechendes gilt für Zuschläge für 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sowie für Erschwerniszulagen. 
Sonderzahlungen wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld können nur dann 
berücksichtigt werden, wenn sie unwiderruflich und aus Anlass der Ar-
beitsleistung ohne Rückzahlungsvorbehalt ausbezahlt wurden. Ob der 
Mindestlohn eingehalten wird, hängt also primär von der Höhe der 
Grundvergütung ab. 

Was kann passieren, wenn der Mindestlohn nicht gezahlt wird?
Die Zollbehörden überwachen, ob Mindestlohn gezahlt wird. Ihnen 
stehen umfassende Kontroll- und Prüfungsbefugnisse zu. Zum Beispiel 
dürfen die Zollbehörden ohne Vorankündigung die Geschäftsräume der 
betreffenden Arbeitgeber betreten und die Personalien der Mitarbeiter 
überprüfen. Des Weiteren ist die Zollverwaltung dazu berechtigt, Ein-
sicht in die erforderlichen Unterlagen zu nehmen. 

Ambulante Dienste müssen ihrerseits die erforderlichen Auskünfte er-
teilen. Sofern der Zoll feststellt, dass ein Träger den Mindestlohn nicht 
zahlt oder gegen sonstige Bestimmungen des Arbeitnehmerentsende-
gesetzes (AEntG) verstößt, können Geldbußen bis zu 500 000 Euro oder 
mehr verhängt werden. Nach § 17 Abs. 4 Ordnungswidrigkeitengesetz 
(OWiG) sollen im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens die 

PRAXIS-TIPP

•	  Der Mindestlohn ist nur dann zu zahlen, wenn der betriebliche 
und persönliche Anwendungsbereich eröffnet ist.

•	  Wenn Zulagen oder Zuschläge vereinbart sind, müssen diese 
zusätzlich zum Mindestlohn gezahlt werden.

•	  Bei Verstößen drohen erhebliche Geldbußen oder gar Strafver-
fahren.

ALEXANDER WISCHNEWSKI

 > Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht in 

der Kanzlei Iffland & Wischnewski, Darmstadt, 

 > Mail: info@iffland-wischnewski.de
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wirtschaftlichen Vorteile der Tat nämlich vollständig abgeschöpft wer-
den. Bei einem Abrechnungszeitraum von drei Jahren und einer großen 
Anzahl von Mitarbeitern können hier schnell sechs- oder gar siebenstel-
lige Beträge verhängt werden. 

Darüber hinaus geht die Zollverwaltung mehr und mehr dazu über, bei 
erheblichen Verstößen Strafverfahren einzuleiten. Diese enden nicht 
selten damit, dass die verantwortlichen Leitungskräfte vorbestraft sind.

Außerdem ist zu beachten, dass Arbeitgeber, gegen die wegen Versto-
ßes gegen das AEntG eine Geldbuße von mindestens 2 500 Euro fest-
gesetzt wurde, nach § 21 AEntG von der Vergabe öffentlicher Aufträge 
ausgeschlossen werden können. Unabhängig hiervon werden bereits 
Bußgelder über 200 Euro in das Gewerbezentralregister eingetragen. 
Dies wiederum kann zur Unzuverlässigkeit des Trägers und damit in Ex-
tremfällen zu einer Gewerbeuntersagung führen. 

Schließlich ist es auch beim Einsatz von Fremdfirmen oder Leiharbeit-
nehmern ratsam, darauf zu achten, dass diese den Mindestlohn an die 
bei dem ambulanten Dienst tätigen Mitarbeiter zahlen. Ist dies nicht 
der Fall, haftet der Dienst für einen Sub- und Nachunternehmer. Unab-
hängig davon, ob er die Unterschreitung des Mindestlohns kannte oder 
nicht. Auch bei unterbezahlten Leiharbeitnehmern drohen erhebliche 
steuer- und sozialversicherungsrechtliche Nachteile für die Entleiher. 
Pflegeeinrichtungen sind insofern gut beraten, wenn sie sich von Dritt-
firmen oder Personaldienstleistern schriftlich bestätigen lassen, dass  
diese den Mindestlohn zahlen.
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